
 

 

15. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 27.01.2016  

 
TOP4 
 

Förderantrag zur Quartiersentwicklung aus dem aktuellen Städtebau-
Sonderprogramm des Landes NRW 

Der Förderantrag wurde gestellt, jedoch aufgrund von mehrfacher Überzeich-
nung des Fördertopfes nicht berücksichtigt. 
 
TOP5 
 

Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung 

Ist ausgeführt worden. 
 
TOP6.1 
 

Prüfung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 und 
Entlastung des Bürgermeisters 

Der Beschluss ist entsprechend ausgeführt worden. 
 
TOP6.2 
 

Brandschutzbedarfsplan 

Die Verwaltung hat auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes am 
01.02.2016 einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung von der Verpflichtung zur 
Errichtung einer ständig besetzten Feuerwache gemäß § 10 BHKG bei der Be-
zirksregierung Köln gestellt. 
 
TOP6.3 
 

Einziehung eines Wirtschaftsweges Gemarkung Meckenheim, Flur 14, 
Flurstück 19 

Die Einleitung des Wegeeinziehungsverfahrens ist erfolgt. Der Rat hat in seiner 
18. Sitzung am 06.07.2016 den entsprechend Beschluss gefasst. Die Einziehung 
erfolgte mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 03.08.2016. Klagen hiergegen 
wurden nicht erhoben. 
 
TOP6.4 
 

Altstadt Meckenheim - Umsetzung des Integrierten Handlungskonzep-
tes; hier: Städtebauförderung - Förderantrag 2016 

Der beschlossene Auftrag an die Verwaltung: 
Die Verwaltung wird beauftragt, für den Antrag zum Städtebauförderprogramm 
2016 
- die dargelegte Einplanung der Maßnahmen Klosterstraße, Glockengasse, 
Verfügungsfonds und Tag der Städtebauförderung 2016/2017 vorzunehmen, 
- Fördermittel für den Ankauf der Grundstücke/Immobilien Hauptstraße 30 
und 32 zu beantragen. 
wurde mit Beantragung der Fortführung der Städtebauförderung/Programmjahr 
2016 an die Bezirksregierung am 01.02.2016 erfüllt 
 
16. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 16.03.2016  

 
TOP5 
 

Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 

Die entsprechenden Umbesetzungen wurden vorgenommen. 



- 2 - 

 

 
TOP6 
 

Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverord-
nung Nordrhein-Westfalen (GemHVO) für das Haushaltsjahr 
2015/2016 

Die Ermächtigungsübertragungen wurden Bestandteil des Haushaltsplans 2016. 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen einschließlich Haushaltssicherungskonzept 
wurde durch den Rat der Stadt Meckenheim am 6.07.2016 beschlossen und am 
13.09.2016 durch die Aufsichtsbehörde gem. § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW geneh-
migt. 
 
TOP7 
 

Kreditermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten und zur 
Sicherstellung der Liquidität im Rahmen der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung nach § 82 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

Es handelt sich hierbei um eine Kreditermächtigung im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltsführung als Vorgriff auf die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 
2016. Die erforderlichen Ermächtigungen wurden in der Haushaltsplanaufstel-
lung 2016 berücksichtigt. Die Inanspruchnahme erfolgt bei Bedarf zur Sicher-
stellung der Liquidität. 
 
TOP8.1 
 

Bebauungsplan Nr. 27 "Wiesenpfad", 11. Änderung - Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss - 

Der Bebauungsplan Nr. 27 "Wiesenpfad", 11. Änderung hat durch Bekanntma-
chung am 20.04.2016 Rechtskraft erlangt 
 
TOP8.2 
 

Altstadt Meckenheim - Umsetzung des integrierten Handlungskonzep-
tes; hier: Bebauungsplan Nr. 120 „Hauptstraße West: 1 – Nieder-
tor/Tombergstraße“ – Aufstellungsbeschluss 

Die Bekanntmachung der Aufstellung des B-Planes erfolgte am 06.04.2016 im 
Amtsblatt. Entwurfskonzepte wurden mit Vorlage und Beschluss über die Block-
konzepte (Gestaltungskonzept zur baulichen Entwicklung- V/2016/02837) im 
ASU am 28.04.2016 vorgestellt. Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der TÖB gem. § 4.1 BauGB erfolgte vom 05.12.2016 bis 13.01.2017. Die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt 2017. 
 
TOP8.3 
 

Resolution Schulrechtsänderungsgesetz (CDU-Fraktion vom 5. Sep-
tember 2015) 

Die Resolution wurde mit Schreiben vom 15. April 2016 an Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft sowie an die Vorsitzenden der Fraktionen im Landtag NRW ver-
sendet. 
 
TOP8.4 
 

Tagesbetreuungsbedarfsplanung 2016/2017 und Weiterbetrieb der 
KiTa „Am Ehrenmal“ 

zu 1.: Der Beschluss wurde entsprechend umgesetzt. 
zu 2.: Der Rat hat am 06.07.2016 und abschließend in n-ö Sitzung am 
14.12.2016 der Veräußerung der Liegenschaft der KiTa Ehrenmal, Schlegelweg, 
zugestimmt. Der Kaufvertrag wurde am 22.12.2016 unterzeichnet. Der Koope-
rationsvertrag zwischen dem Träger und der Stadt Meckenheim bzgl. der Über-
nahme des Trägeranteils und des Mietzuschusses ist ausverhandelt und steht 
vor der Unterzeichnung. Die KiTa wird zum 01.08.2017 den Betrieb aufnehmen. 
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17. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 11.05.2016  

 
TOP4 
 

Umbesetzung im Ausschuss für Soziales, Familie, Demografie und In-
tegration (SPD-Fraktion vom 19. April 2016) 

Die Umbesetzung im Ausschuss für Soziales, Familie, Demografie und Integrati-
on wurde entsprechend vorgenommen. 
 
TOP6 
 

Einbringung des bestätigten Entwurfs der Haushaltssatzung 2016 mit 
ihren Anlagen einschließlich des Entwurfs des Haushaltssicherungs-
konzeptes für die Jahre 2016 bis 2026 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen einschließlich des 
Entwurfs des Haushaltsicherungskonzeptes wurde zur Beratung / Vorberatung 
an den Haupt- und Finanzausschuss sowie an die mitberatenden Fachausschüsse 
verwiesen. Die Beratungsergebnisse aus den Fachausschüssen wurden in die 
Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses am 15. und 22.06.2016 einbe-
zogen. 
 
18. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 06.07.2016  

 
TOP4 
 

Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 

Die Umbesetzungen im Jugendhilfeausschuss und im Ausschuss für Bau, Verga-
be, Wirtschaftsförderung und Tourismus wurden entsprechend vorgenommen. 
 
TOP5.1 
 

Elternbeitragssatzung - Änderung ab dem 01.08.2016 

Die 8. Änderungssatzung wurde im Schaufenster/Blickpunkt in der 29. KW (20. 
Juli 2016) veröffentlicht und ist zum 01. August 2016 in Kraft getreten. 
 
TOP5.2 
 

Offene Kinder- und Jugendarbeit: Neukonzept ab 2017 

Die Beschlüsse wurden entsprechend umgesetzt. Die Kath. Jugendagentur Bonn 
hat den Betrieb von Ruhrfeld City in Abstimmung mit der Stadt ab September 
2016 reduziert und zum 01.11.2016 eingestellt. Es erfolgte eine teilweise Kom-
pensation durch erhöhten Einsatz von Personal der Rheinflanke. Der Beirat OKJA 
und der JHA werden regelmäßig über die Umsetzung des beschlossenen Neu-
konzeptes der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) informiert. 
 
TOP5.3 
 

Albert-Schweizer-Schule Rheinbach - Aufhebung einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung 

Die Aufhebung der öffentlich rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt 
Rheinbach, der Stadt Meckenheim, der Gemeinde Swisttal und der Gemeinde 
Wachtberg hinsichtlich des Betriebes der Sonderschule für Lernbehinderte „Al-
bert-Schweitzer-Schule“ vom 16. Dezember 1987 ist zum 31. Juli 2016 erfolgt. 
 
TOP5.4 
 

Europäische Umgebungslärmrichtlinie 

Der Beschluss wurde umgesetzt. Es wurde kein Lärmaktionsplan aufgrund ge-
ringer Betroffenheit aufgestellt. 
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TOP5.5 
 

Erlass einer Satzung der Stadt Meckenheim über die Verlängerung der 
Geltungsdauer der Satzung der Stadt Meckenheim vom 12. September 
2014 über die Veränderungssperre für den Bereich der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 45 S8 „Merler Straße / Schwitzer Straße“, 2. Än-
derung 

Die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre wurde am 
14.09.2016 im Amtsblatt veröffentlicht und somit rechtskräftig. 
 
TOP5.6 
 

Einziehung eines Wirtschaftsweges Gemarkung Meckenheim, Flur 14, 
Flurstück 19 

Die Einziehung erfolgte mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 03.08.2016. Kla-
gen hiergegen wurden nicht erhoben. 
 
TOP5.7 
 

Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Stadt Meckenheim für das Wirt-
schaftsjahr 2015 einschließlich Stellenplan 

Beim Wirtschaftsplan handelt es sich um eine Anlage zum Haushaltsplan der 
Stadt Meckenheim. Die Haushaltssatzung der Stadt Meckenheim mit Anlagen 
einschließlich Haushaltssicherungskonzept wurde durch den Rat der Stadt Me-
ckenheim am 6.07.2016 beschlossen und am 13.09.2016 durch die Aufsichtsbe-
hörde gem. § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW genehmigt. Die Umsetzung des Beschlus-
ses erfolgte im gesamten Wirtschaftsjahr 2016. 
 
TOP5.8 
 

Stellenplan 2016 

Der Stellenplan wurde entsprechend umgesetzt. 
 
TOP5.9 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 ein-
schließlich Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2016 bis 2026 

Die Haushaltssatzung mit Anlagen einschließlich Haushaltssicherungskonzept 
wurde durch den Rat der Stadt Meckenheim am 6.07.2016 beschlossen und am 
13.09.2016 durch die Aufsichtsbehörde gem. § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW geneh-
migt. Die Umsetzung erfolgte im gesamten Haushaltsjahr 2016. 
 
19. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 21.09.2016  

 
TOP4 
 

Ernennung eines Ortsvorstehers für den Ortsteil Lüftelberg (CDU Frak-
tion vom 23. August 2016) 

Herr Schwaner wurde in der Ratssitzung zum Ortsvorsteher von Lüftelberg er-
nannt. 
 
TOP5 
 

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 

Mit Schreiben vom 27.09.2016 wurde der am 21.09.2016 beschlossene Brand-
schutzbedarfsplan (Stand: 25.08.2016) auf dem Dienstweg an die Bezirksregie-
rung Köln weitergeleitet und um Erteilung der Ausnahmegenehmigung von der 
Verpflichtung einer ständig besetzten Feuerwache gemäß § 10 Satz 1 BHKG ge-
beten. Eine Entscheidung von Seiten der Bezirksregierung Köln ist bisher nicht 
erfolgt. 
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TOP6 
 

Angaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz-Veröffentlichung 
2016 

Die Angaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz wurden am 26. Oktober 
im Amtsblatt veröffentlicht. 
 
TOP7.1 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden über die Erfüllung von 
Aufgaben der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis und den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden über die Erfüllung von Aufgaben der 
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist zwischenzeitlich umge-
setzt worden. 
 
TOP7.2 
 

Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Me-
ckenheim;  
hier: Planstraßen im Bereich des Neubaugebietes am Bahnhof Kotten-
forst 

Die Erschließungsstraße des Neubaugebietes am Kottenforst erhält die Straßen-
benennung "Am Lüfthildisgraben". 
 
TOP7.3 
 

Einrichtung eines Verfügungsfonds 

Der Verfügungsfonds befindet sich in der Aufstellung. Die Fördermittel sind be-
willigt. Im Januar 2017 wird eine konstituierende Sitzung des Entscheidungs-
gremiums stattfinden. 
 
TOP7.4 
 

Bebauungsplan Nr. 31 "Unter dem Spinnweg", 2. Änderung - Abwä-
gungs- und Satzungsbeschluss 

Die Veröffentlichung der Satzung im Amtsblatt erfolgte am 16.11.2016, somit 
wurde der B-Plan rechtskräftig. 
 
TOP7.5 
 

Altstadt Meckenheim - Umsetzung des integrierten Handlungskonzep-
tes - hier: Gestaltungsfibel Altstadt Meckenheim 

Die Übernahme der Gestaltungsfestsetzungen in die zu ändernden B-Pläne ist 
angelaufen mit der B-Plan-Änderung 45S8 "Merler Straße/Schwitzerstraße, 
2.Änderung und wird kontinuierlich für die weiteren Bebauungspläne erfolgen. 
 
TOP7.6 
 

Altstadt Meckenheim - Umsetzung des integrierten Handlungskonzep-
tes – hier: Fassaden- und Hofprogramm zur Gestaltungsfibel Altstadt 
Meckenheim 

Die Zusammenstellung aller Unterlagen zur Vorbereitung der Bekanntmachung 
und zum Start des Programms erfolgte im Herbst 2016. Die Bekanntmachung 
des Programms erfolgt im Januar 2017. 
 
20. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 16.11.2016  

 
TOP4 
 

Bestellung des hauptamtlichen Bürgermeisters zum Standesbeamten 

Bürgermeister Spilles wurde mit Urkunde vom 22.11.2016 zum Standesbeamten 
bestellt. 
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TOP5 
 

Besetzung der Einigungsstelle gem. § 67 Landespersonalvertretungs-
gesetz NRW 

Die Einigungsstelle wurde entsprechend besetzt. 
 
TOP6.1 
 

Gesetzliche Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) hier: 
Optionserklärung zur vorübergehenden weiteren Anwendung der alten 
Rechtslage (§ 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fas-
sung) 

Auf Basis der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschuss wurde die Verwal-
tung beauftragt, die Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG auf Beibehal-
tung des alten Rechtsstandes bzgl. der Umsatzsteuerpflicht rechtzeitig vor dem 
31. Dezember 2016 gegenüber dem Finanzamt abzugeben. Mit Schreiben vom 
17.11.2016, eingegangen beim Finanzamt Sankt Augustin am 21.11.2016, hat 
die Verwaltung gegenüber dem Finanzamt die Optionserklärung abgegeben. 
 
21. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 14.12.2016  

 
TOP4 
 

Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 

Die Umbesetzungen wurden entsprechend vorgenommen. 
 
TOP6.1 
 

Einrichtung einer offenen Ganztagsschule an der Evangelischen 
Grundschule Meckenheim 

Der Kooperationsvertragsentwurf wurde der Schulleitung sowie dem künftigen 
Träger Ende Dezember 2016 übersandt. Sämtliche erforderlichen Antragsunter-
lagen wurden Anfang Januar 2017 der Bezirksregierung übersandt. 
 
TOP6.2 
 

Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises für 
die Stadt Meckenheim: Abschluss einer neuen Öffentlich-Rechtlichen 
Vereinbarung ab dem 01.01.2017 

Der Beschluss wurde entsprechend umgesetzt. 
 
TOP6.3 
 

Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises: Ab-
schluss einer neuen Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung ab dem 
01.01.2017 

Der Beschluss wurde entsprechend umgesetzt. 
 
TOP6.4 
 

Änderung der Friedhofsgebührensatzung 

Die 3. Änderungssatzung der Friedhofsgebührensatzung ist zum 01.01.2017 in 
Kraft getreten. 
 
TOP6.5 
 

Außerkraftsetzen der Ordnung über die Benutzung der Beach-
Volleyball-Anlage der Stadt Meckenheim (Ortsrecht Nr. 4.14) 

Nach Vorberatung im ASSK am 24.11.2016 wurde das Außerkraftsetzen in der 
Ratssitzung am 14.12.2016 beschlossen. 
Das Außerkraftsetzen der Ordnung über die Benutzung der Beach-Volleyball-
Anlage der Stadt Meckenheim (Ortsrecht Nr. 4.14) wurde im Schaufens-
ter/Blickpunkt in der 52. KW (28.12.2016) veröffentlicht und ist zum 01.01.2017 
in Kraft getreten. 
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TOP6.6 
 

Außerkraftsetzen des Beschlusses über die Erhebung von Entgelten für 
das Ausleihen städtischer Einrichtungsgegenstände (Ortsrecht Nr. 
4.12) 

Nach Vorberatung im ASSK am 24.11.2016 wurde das Außerkraftsetzen in der 
Ratssitzung am 14.12.2016 beschlossen. 
Das Außerkraftsetzen des Beschlusses über die Erhebung von Entgelten für das 
Ausleihen städtischer Einrichtungsgegenstände (Ortsrecht Nr. 4.12) wurde im 
Schaufenster/Blickpunkt in der 52. KW (28.12.2016) veröffentlicht und ist zum 
01.01.2017 in Kraft getreten. 
 
TOP6.7 
 

Außerkraftsetzung der Stellplatzablösesatzung (Ortsrecht Nr. 6.7) der 
Stadt Meckenheim 

Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt vom 28.12.2016; Inkraftsetzung zum 
01.01.2017 
 


